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§ 185 KO
 KO - Konkursordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2017

(1) In das Vermögensverzeichnis sind die einzelnen Vermögensstücke und Verbindlichkeiten unter Anführung ihres

Betrags oder Werts aufzunehmen:

1.Bei Forderungen sind die Person des Schuldners, der Schuldgrund, der Zeitpunkt der Fälligkeit und etwa

bestehende Sicherheiten anzugeben. Unter den Forderungen sind insbesondere die Einkünfte aus einem

Arbeitsverhältnis oder sonstige wiederkehrende Leistungen mit Einkommensersatzfunktion, deren Höhe in

den letzten drei Monaten (samt Sonderzahlungen) sowie die für die Ermittlung des unpfändbaren

Freibetrags nach § 291 Abs. 1 EO abzuziehenden Beträge, die Unterhaltsverp ichtungen sowie die für die

Zusammenrechnung, Erhöhung und Herabsetzung des unpfändbaren Freibetrags maßgebenden

Umstände anzuführen. Es ist weiters anzugeben, ob und inwieweit die Forderungen vermutlich

einbringlich sein werden. Ist eine Forderung streitig, so ist darauf hinzuweisen.

2.Bei Verbindlichkeiten sind die Person des Gläubigers, der Schuldgrund, der Zeitpunkt der Fälligkeit und

etwa bestehende Sicherheiten anzugeben. Unter den Verbindlichkeiten sind insbesondere die laufenden

Verbindlichkeiten, wie zB Wohnungskosten, Unterhaltsverp ichtungen und Versicherungsprämien,

anzuführen. Bei Verbindlichkeiten, die dem Gläubiger ein Recht auf abgesonderte Befriedigung gewähren,

ist die Höhe des mutmaßlichen Ausfalls anzugeben. Ist die Schuld streitig, so ist darauf hinzuweisen.

3.Bei allen Gläubigern und Schuldnern, ist die Anschrift anzugeben. Ist ein Gläubiger oder ein Schuldner

naher Angehöriger (§ 32 Abs. 1) des Schuldners, so ist darauf hinzuweisen.

(2) Im Vermögensverzeichnis hat der Schuldner auch anzugeben, ob innerhalb der letzten zehn Jahre vor Stellung des

Antrags zwischen ihm und seinen nahen Angehörigen eine Vermögensauseinandersetzung stattgefunden hat, ferner

ob und welche Verfügungen über Vermögensgegenstände er innerhalb der letzten zehn Jahre vor Stellung des

Antrages zugunsten seiner nahen Angehörigen vorgenommen hat. Unentgeltliche Verfügungen bleiben, soweit sie

nach § 29 Z 1 der Anfechtung entzogen sind, außer Betracht.

(3) Der Schuldner hat die Angaben nach Abs. 1, soweit zumutbar, zu belegen.
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